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1 Anlass und Aufgabenstellung 

Zur Umsetzung des EntschlieÇungsantrags ĂErweitertes Gutachten ¿ber den Nachtflugverkehr 

am Flughafen Hannover-Langenhagen - sachliche Diskussionsgrundlage zu Lªrmbelªstigung 

und Gesundheitsgefªhrdung schaffenñ des Niedersªchsischen Landtags hat das Niedersªch-

sisches Ministerium f¿r Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung, Referat Luftverkehr ein 

Gutachten zur Ermittlung/Bewertung der nªchtlichen Lªrmbelastung durch Luftverkehr am 

Flughafen Hannover-Langenhagen in Auftrag gegeben. Hierzu wird in einem Teilgutachten 

ĂBetrachtenñ die Gerªuschbelastung, die durch den nªchtlichen (22.00 bis 05.59 Uhr) Luftver-

kehr vom Flughafen Hannover-Langenhagen (Flughafen) ausgeht, aufzeigt. In einem zweiten 

Teilgutachten wird die nªchtliche Belastung durch Fluggerªusche aus lªrmmedizinischer Sicht 

bewertet. Im abschlieÇenden Obergutachten erfolgt auf der Grundlage der beiden Teilgutach-

ten die rechtliche Bewertung.  

Die lªrmphysikalische Bestandsanalyse in diesem Teilgutachten erfolgt anhand von Kenngrº-

Çen, welche sich aus lªrmmedizinischer Sicht zur Beurteilung aktueller Erkenntnisse der 

Schlafforschung eignen oder sich aus rechtlichen Bestimmungen begr¿nden. 

Hierzu wird die relevante nächtliche Fluglärmbelastung in der Region Hannover, soweit sie 

vom Flughafen Hannover-Langenhagen ausgeht, auf Grundlage des Flugbetriebs im Jahr 

2019 (Basisjahr für die vierte Fortschreibung der Werte des Umgebungslärms) sowie eines im 

Rahmen der Überprüfung des Lärmschutzbereichs für den Flughafen Hannover-Langenhagen 

für das Jahr 2030 prognostizierten Flugbetriebs rechnerisch ermittelt und anhand von Mess-

daten aus Fluglärmmessanlagen des Flughafens validiert. 

Die Inhalte des Lªrmphysikalischen Teilgutachtens wurden in einer der Gutachtenerstellung 

vorangestellten Konzepterstellung mit dem Auftraggeber GvW, dem Niedersªchsischen Minis-

terium f¿r Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung sowie den beteiligten Flughafen-Sta-

keholdern im Rahmen einer Prªsenzveranstaltung am 06.09.2023 abgestimmt. 
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2 Methodisches Vorgehen 

Die Ermittlung der nªchtlichen Fluglªrmbelastung im Flughafenumfeld erfolgt aufgrund recht-

licher Vorgaben f¿r die Ermittlung von Flug- und Umgebungslªrm jeweils rechnerisch. Dies 

beruht darauf, dass die Lªrmwirkung (gebietsbezogen) umfassend ermittelt (und bewertet) 

werden soll. Messungen kºnnen nicht die in den Berechnungsverfahren verwendeten Zu-

schlªge und Sicherheitsmargen ber¿cksichtigen. Sie bilden ein ort- und zeitbezogenes Ergeb-

nis ab, das im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben (z. B. f¿r die Ausweisung der Nacht-

Schutzzone) nicht brauchbar ist. Um aus Messergebnissen groÇrªumige, den Berechnungen 

vergleichbare Erkenntnisse ableiten zu kºnnen, m¿sste an einer Vielzahl von Messorten ¿ber 

einen sehr langen Zeitraum (mehrere Jahre) unter Dokumentation aller relevanten meteorolo-

gischen Parameter gemessen werden. Bedeutung kºnnen Messungen haben, wenn sie ¿ber 

einen sehr langen Zeitraum erfolgen, weil sie dann die Lªrmentwicklung an dem Messort do-

kumentieren und unter Ber¿cksichtigung besonderer Effekte (langfristige Sperrung einer Start- 

/ Landebahn; ungewºhnliche meteorologische Verhªltnisse) R¿ckschl¿sse zu lassen. Die Be-

rechnungen werden ergªnzt (und validiert) durch eine Auswertung der Ergebnisse der Mes-

stationen der Fluglªrmmessanlage f¿r die Jahre 2018 bis 2023, der mobilen Messungen des 

Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH in diesen Jahren sowie vier je dreimonatigen Mes-

sungen im Jahr 2024 an Orten, die von der Anwohnerinitiative vorgeschlagen worden sind (vgl. 

unter Nr. 2.3 und 2.4). 

 

2.1 Berechnungsverfahren und Datenerfassungssysteme  

Zur Anwendung kommt das im FluLªrmG verankerte Berechnungsverfahren AzB [1]. Mit die-

sem Berechnungsverfahren werden Lªrmindizes ermittelt, welche die tatsªchliche Lªrmsitua-

tion i.d.R. ¿berschªtzen. Zum einen ber¿cksichtigt das Berechnungsverfahren durch Pegelzu-

schlªge (sog. Sigma-Regel) langjªhrige Betriebsrichtungsschwankungen, zum anderen wird 

die medizinisch beurteilungsrelevante langfristig vorherrschende Fluglªrmbelastung auf der 

Grundlage des hºheren Anteils der Verkehrsbewegungen der 6 verkehrsreichsten Monate ei-

nes Jahres ermittelt.   

Die Luftverkehrsprognose 2030 [3] geht von deutlichen Verkehrszuwächse im Prognosejahr 

aus. Die auf dieser Grundlage ermittelten Fluglªrmbelastungen stellen eine Ăworst-case-Be-

trachtungñ dar, u.a., weil zu erwarten ist, dass die allgemeine Entwicklung im Luftverkehr und 

auch am Flughafen Hannover-Langenhagen nach Corona langsamer verlaufen wird. 

 

F¿r die Analyse des Status Quo-Flugbetriebs (Status Quo) wird die nªchtliche Fluglªrmbelas-

tung unter Anwendung des Datenerfassungssystems BUF-DES 2019 [4], welches den tatsªch-

lich stattgefundenen Flugbetrieb im Gesamtjahr 2019 beschreibt, bestimmt. Das Berechnungs-

verfahren BUF [5] erlaubt die Bestimmung von einzelnen ¦berflugpegel und deren Hªufigkei-

ten f¿r aktuell verkehrende Flugzeugmuster, aber auch die Ausweisung beurteilungsrelevanter 

Mittelungspegel f¿r den als reprªsentativ angesehenen ĂStatus Quo Flugbetriebñ. Die diesem 

Berechnungsverfahren zugrundeliegende Emissionsdatenbank ber¿cksichtigt bereits die k¿nf-

tig verstªrkt verkehrenden moderneren und lªrmªrmeren Flugzeugmuster. 
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Berechnungsergebnisse f¿r die Betrachtungszeitrªume Status Quo (2019) und Prognose 

2030 sind aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsverfahren nur bedingt vergleichbar. 

Wªhrend einerseits aus einem tatsªchlich stattgefundenen 12-monatigen Flugbetrieb (hier 

2019) unter Ber¿cksichtigung der von den Fluggesellschaften verwendeten Flugzeugmuster 

und den tatsªchlich verwendeten An- und Abflugverfahren die durchschnittliche Fluglªrmbe-

lastung bestimmt wird, sind f¿r Betrachtungen in die Zukunft (hier 2030), soweit diese auf 

Grundlage des FluLªrmG und einer f¿r die Schutzbereichsermittlung maÇgeblichen Beschrei-

bung des zu erwartenden Flugbetriebs erfolgen soll, Annahmen zu treffen, welche die Unsi-

cherheiten einer Prognose Ăauf der sicheren Seiteñ ber¿cksichtigen. Hierzu zªhlen insbeson-

dere die ¦berschªtzung des durchschnittlichen Flugverkehrsaufkommens eines Jahres durch 

Verwendung von Prognoseflugzahlen f¿r die 6 verkehrsreichsten Monate eines Jahres in Ver-

bindung mit einem auf 6 Monate verk¿rzten Beurteilungszeitraum sowie die Ermittlung o.g. 

Sicherheitszuschlªge (Sigma-Regelung), welche Auswirkungen aus langjªhrig erfassten Be-

triebsrichtungsschwankungen auf die Fluglªrmbelastung ber¿cksichtigen sollen.  

 

2.2 Lärm - und Betroffenheitsanalysen  

Die lªrmphysikalische Bestandsanalyse erfolgt unter Verwendung der folgenden Lªrmindizes 

(KenngrºÇen), welche sich aus lªrmmedizinischer Sicht (bzw. zur Beurteilung unter Gesichts-

punkten aktueller Erkenntnisse der Schlafforschung) und aus rechtlichen Bestimmungen be-

gr¿nden1. Bei den im Gutachten angegebenen Lªrmindizes (KenngrºÇen) handelt es sich aus-

nahmslos um AuÇenpegel. Die korrelierenden Innenpegel kºnnen entsprechend dem Flug-

lªrmgesetz (Anlage zu Ä 3 FluLªrmG a.E.) durch Subtraktion von 15 dB(A) f¿r die Schalldªm-

mung eines gekippten Fensters bestimmt werden.  

 
Å Schwelle zur Gesundheitsgefahr 

Å LAeq Nacht = 60 dB(A) 

Å Gesetzlich bestimmte Schwelle für die fachplanerische Zumutbarkeit bei Bestands-

flughäfen (= Kriterium für Nacht-Schutzzone) 

Å Betrachtung Nacht-Schutzzone LAeq Nacht 55 dB(A) und LAmax 6 x 72 

dB(A). 

Å Schwelle zur Abwägungserheblichkeit (Geringfügigkeit) 

Å Betrachtung WHO-Wert LAeq Nacht 40 dB(A).  

Å LAeq Nacht 45 dB(A). 

Å LAmax 6 x 58 dB(A); 6 x 62 dB(A); 3 x 68 dB(A), 3 x 72 dB(A), 1 x 70 

dB(A). 

Å LAmax 23 x 55 dB(A). 

  

 

1 Die Begründung der Kenngrößen erfolgt im rechtlichen und lärmmedizinischen Teil des Gutachtens 
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Å Weitere Konturen 

Å Nacht-Schutzzone LAeq Nacht 50 dB(A) und LAmax 6 x 68 dB(A) (neue 

Flughäfen). 

Å LAeq Nacht 50 dB(A). 

Å Kontur für eine zusätzliche fluglärmbedingte Aufwachreaktion gemäß 

DLR-2004 (vgl. Teilgutachten 2, S. 8) 

Å BUF-Werte zum Vergleich (Lärmkartierung) 

Å Lnight   = 40, 45, 50 und 55 dB(A) 

Å Ermittlung von Betroffenenzahlen nach der Berechnungsmethode zur Ermittlung der 

Belastetenzahlen durch Umgebungslärm (BEB) (in 5 dB-Schritten) ab 40 dB(A) 

nachts. 

Å Ermittlung der Anzahl stark schlafgestörter Personen gemäß Anhang III der Umge-

bungslärmrichtlinie. 

Å Ermittlung von Lärmbrennpunkten, welche aus der Anzahl stark schlafgestörter Perso-

nen pro km² bestimmt werden 

 

Personen gelten als stark schlafgestört (highly sleep disturbed) im Sinne der Umge-

bungslärm-Richtlinie, wenn sie der bei der Abfrage von Schlafstörungen durch einzelne 

Verkehrslärmquellen beim Einschlafen, während des Schlafs und beim Aufwachen 

während der letzten 12 Monate auf einer fünfstufigen Bewertungsskala, die von "nicht" 

(1) bis "extrem gestört" (5) reicht, einen Wert von Ó4 ("sehr" und "extrem" gestört) selbst 

berichten. Hierfür wird ein in der Forschung über lärmbedingte Schlafstörungen häufig 

verwendeter Fragebogen eingesetzt. Die Ergebnisse aus einer Vielzahl von Befragun-

gen bilden die Grundlage der Umweltrichtlinien für die europäische Region der WHO. 

Die entsprechenden Vorgaben finden sich in der 34. BImSchV [10] und Anhang III der 

Umgebungslärmrichtlinie [12]. 

Als Lärmbrennpunkte in diesem Sinne werden die 10% höchstbelasteten Flächen in-

nerhalb der Kontur Lnight = 50 dB(A) angesehen. Diese Flächen sind nach Berechnun-

gen im Einwirkbereich des Flughafen Hannover-Langenhagen durch mindestens 260 

hoch schlafgestörte Einwohner pro km² charakterisiert.  

 

2.3 Messtechnische Validierung der berechneten Fluglärmsituation  

Zur Validierung der anhand der Lªrmindizes berechneten Belastung mit nªchtlichem Fluglªrm 

(Betriebsjahr 2019) werden verf¿gbare Messergebnisse (ebenfalls aus dem Jahr 2019) des 

Fluglªrmmonitorings des Flughafens Hannover-Langenhagen aus allen 9 Messanlagen her-

angezogen (vgl. unter Ziff. 5). Sie sollen den Vergleich mit den berechneten ¦berflugpegeln 

ermºglichen. Auswirkungen langjªhriger Schwankungen sollen durch Messwertanalysen von 

Daten der Jahre 2018 bis 2023 aufgezeigt werden. 
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Die messtechnische Validierung des Berechnungsmodells belegt auch, welche Streuung ge-

messene ¦berflugpegel bestimmter Flugzeugmuster aufweisen. So lassen sich auch in Berei-

chen mit einer insgesamt geringen nªchtlichen Fluglªrmbelastung valide Aussagen zur Hºhe 

und Hªufigkeit (aus der Anzahl relevanter Flugereignisse anhand von Radarspuren) treffen. 

Dar¿ber hinaus werden Messergebnisse aus fr¿heren Kurzzeitmessungen mit der mobilen 

Messanlage des Flughafens betrachtet und mit Modellergebnissen verglichen. Weil Kurzzeit-

messungen nur eine Momentaufnahme eines gerade herrschenden Flugbetriebs unter be-

stimmten meteorologischen Bedingungen und einem damit verbundenen Bahnrichtungsbe-

trieb darstellt, sind diese ungeeignet, die tatsªchliche medizinisch relevante langjªhrige Flug-

lªrmbelastung zu bestimmen. Die Auswertung beschrªnkt sich deshalb auf die Ermittlung der 

ĂExistenzñ von Einzelschallereignissen und deren Hºhe. 

 

2.4 Weitere Kurzzeitmessungen  

VereinbarungsgemªÇ wurden an den 4 nachfolgend benannten Messorten (vgl. Anlage 4.1) 

¿ber jeweils 3 Monate innerhalb der 6 verkehrsreichsten Monate des Jahres 2024 Fluglªrm-

aufzeichnungen mit der vom Flughafen bereitgestellten Fluglªrmmessanlage vorgenommen 

und analysiert. F¿r diese Messungen wurden zwei mobile Fluglªrmmessanlagen verwendet, 

die einen automatischen Abgleich mit Radarspuren von Flugbewegungen erlauben. So wurde 

eine hohe Korrelation von Flugereignissen und erfassten Lªrmereignissen sichergestellt. 

 
Å Nr. 6: Ronnenberg, Weetzer Kirchweg (Messzeit: Mai bis Juli 2024) 

  
 Quelle: Google Maps 

 

Å Nr. 25: Isernhagen, Am Ortfelde 47 (Messzeit: Mai bis Juli 2024) 

  
 Quelle: Google Maps 



Bericht-Nr.: ACB-2312-236176/03 

236176_03_b_25-11-17.docx 14 

 

 

 

Å Nr. 10: Garbsen OT Frielingen, Horster StraÇe 16a (Messzeit: August bis Oktober 

 2024) 

  
 Quelle: Google Maps 

 

Å Nr. 18: Langenhagen OT Kaltenweide, Wagenzeller StraÇe 3 (Messzeit: August bis 

 Oktober 2024) 

   
 Quelle: Google Maps 

Die Auswahl erfolgt ï abgesehen von Nr. 6 ï danach, dass mindestens drei Einzelschallereig-

nisse über 68 dB(A) auftreten. Der Wert 68 dB(A) entspricht dem Wunsch von Anwohnern und 

Gemeinden, diese Größenordnung zu untersuchen. Die Häufigkeit 3 orientiert sich an dem 

lärmmedizinischen Vorschlag, gegebenenfalls bei der Halbierung des Häufigkeitskriteriums 

die Geringfügigkeitsgrenze anzusetzen. Die Immissionsorte 10, 18 und 25 liegen an der 

Grenze oder knapp außerhalb der festgesetzten Nacht-Schutzzone. Außerdem lassen sich die 

Ergebnisse mit den Ergebnissen der Messanlagen (M07 und M08 bei IO 10, M02 bei IO 18 

und M03 und M04 bei IO 25) vergleichen. Der IO 6 erlaubt die Betrachtung eines Immissions-

ortes, der deutlich außerhalb der Nacht-Schutzzone liegt, aber regelmäßig überflogen wird.  

Bei der Festlegung der je 3-monatigen Messzeiträume wurde berücksichtigt, dass im Zeitraum 

Mai bis September 2024 aufgrund von Nutzungseinschränkungen der Nordbahn überpropor-

tional viele Flugbewegungen auf der Südbahn stattfinden.  

Die Auswirkungen können qualitativ wie folgt beschrieben werden: 
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- Am Messort 6 in Ronnenberg werden durch erhºhte S¿dbahnnutzung keine relevan-
ten Einfl¿sse auf die Messwerte erwartet, weil der Messort in groÇer Entfernung und 
nur von Starts in Betriebsrichtung 27 ¿berflogen wird 

- Am Messort 25 in Isernhagen wird der gemessene Fluglªrm von Landungen in Rich-
tung 27 und Starts in Richtung 09 bestimmt. Flugbewegungen, welche der S¿dbahn 
zuzuordnen sind, f¿hren aufgrund einer geringeren ¦berflughºhe und geringerer late-
raler Abweichung zur AN- und Abfluggrundlinie zu einer ¦berschªtzung der gemesse-
nen Lªrmbelastung gegen¿ber einem Regelflugbetrieb. 

- Am Messort 10 in Frielingen ist bei erhºhter S¿dbahnnutzung ebenfalls von einer er-
hºhten gemessenen Fluglªrmbelastung gegen¿ber einem Regelflugbetrieb auszuge-
hen, weil Abfl¿ge in Richtung 27 und Anfl¿ge in Richtung 09 die Fluglªrmsituation be-
stimmen. Geringere Abstªnde zwischen Flugstrecke und Messort bei S¿dbahnnut-
zung lassen hºhere Ereigniswerte erwarten. 

- Am Messort 18 in Langenhagen, OT Kaltenweide werden bei ¿berproportionalem 
S¿dbahnbetrieb geringere Lªrmwerte gemessen als bei Regelflugbetrieb. Entspre-
chend wurde der Messzeitraum August bis Oktober gewªhlt, weil geringere Einfl¿sse 
erwartet wurden als im Zeitraum Mai bis Juli 2024. 
 

Die im Zeitraum Mai bis Oktober 2024 gewonnenen Messergebnisse werden mit den Ergeb-

nissen der Lärmberechnung verglichen und auf etwa klärungsbedürftige Auffälligkeiten über-

prüft. 

Die Ergebnisse dieser vier Kurzzeitmessungen sind in der Anlage 5 dargestellt und werden 

unter Ziff. 5.4 diskutiert.  
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3 Durchf¿hrung der Berechnungen 

Für die Berechnung von Fluglärm werden Informationen zu den startenden und landenden 

Luftfahrzeugen (Anzahl, Größe, Gewicht und technische Ausstattung der Flugzeuge) sowie 

zur Art des Betriebs (Flughöhe und Flugrouten) benötigt, welche dem Flugbuch des Flughafen 

Hannover-Langenhagen und den Aufzeichnungen der DFS entnommen werden und in einem 

Datenerfassungssystem zusammengestellt werden können. Diese Daten werden in mathema-

tische Modelle eingelesen, auf deren Grundlage Lärmwerte und so genannte Isophonen be-

rechnet werden. Die Fluglärmberechnungen wurden mit dem Schallsimulationsprogramm 

CadnaA2 der Firma DataKustik GmbH durchgeführt. Damit lassen sich sowohl energieäquiva-

lente Dauerschallpegel bzw. Mittelungspegel im Tages- und Nachtzeitraum als auch die An-

zahl von Einzelschallereignissen über einem bestimmten Grenzwert (ĂNumber above 

thresholdñ, NAT) ermitteln und so feststellen, wie häufig nachts solche Wertüberschreitungen 

durch vorbeifliegende Flugzeuge verursacht werden. 

 

3.1 Beschreibung des Flugbetriebs im Berechnungsmodell  

Die von einem bestimmten Flugbetrieb ausgehende Geräuschbelastung lässt sich nach ver-

schiedenen anerkannten Verfahren berechnen: Zur Berechnung des Lärmschutzbereichs 

nach Ä 4 FluLªrmG ist in Deutschland die ĂAnleitung zur Berechnung von Fluglªrmñ (AzB) nach 

dem Fluglärmgesetz anzuwenden. Für die Ermittlung der Fluglärmbelastung nach Umge-

bungslärmrichtlinie [11] ist das Berechnungsverfahren BUF [5] zu wählen.  

Sowohl die AzB als auch das Berechnungsverfahren BUF bestehen aus zwei Komponenten, 

einer Berechnungsvorschrift und den Daten zur Lärmentwicklung bei bestimmten Flugzeugty-

pen. Die Datenbasis von AzB und BUF, sogenannte Datenerfassungssysteme (DES), enthal-

ten Angaben zum Flugplatz (z. B. Anzahl und Länge der Pisten, geographische Lage), An- 

und Abflugstrecken (z.B. Bezeichnung, Beschreibung der Flugbahnen und Korridore), sowie 

die Flugbewegungen (Anzahl je Flugzeuggruppe auf einer bestimmten Strecke, getrennt für 

jeweils maßgebliche Beurteilungszeiten) und werden nach der ĂAnleitung zur Datenerfassungñ 

(AzD) bzw. der ĂAnleitung zur Datenerfassung an Flugplªtzen (AzDF)ñ, Bestandteil der BUF 

[5] erstellt. 

 

Die in den Berechnungsmodellen enthaltenen An- und Abflugrouten zeigen nachfolgende Ab-

bildungen: 

 

2 Die verwendete Version des Programms CadnaA wurde vom Hersteller auf Konformität mit der vom UBA zertifizierten Version 

geprüft und freigegeben  

https://www.umwelthaus.org/glossar/azd-75/
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Abbildung 1: Abflugrouten am Flughafen Hannover-Langenhagen (Quelle: AzB DES 2030) 

 

Abbildung 2: Anflugrouten am Flughafen Hannover-Langenhagen (Quelle: AzB DES 2030) 
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Flugspuraufzeichnungen und veröffentlichte An- und Abflugstrecken zeigen die flugbetriebli-

che Praxis, welche die Grundlage für die Erstellung des Berechnungsmodells bilden.  

 

Abbildung 3: Flugspuraufzeichnungen aus dem Jahr 2019 (Auszug; Quelle OTSD DES-
Dokumentation 04/2021) 

 

Die in den anzuwendenden Berechnungsmodellen verwendeten Datenerfassungssysteme ba-

sieren somit nicht allein auf Emissionen entlang veröffentlichter An- und Abflugrouten (siehe 

Abb. 1 und 2). Vielmehr werden zur Beschreibung des Flugbetriebs die tatsächlichen Flugstre-

cken aus Radarspuren abgeleitet (vgl. Abb.3 und 4). Entsprechend werden die praktizierten 

Flugverfahren und Flugwege in einem an die flugbetriebliche Praxis angepassten Modell durch 

eine Vielzahl von Flugstrecken mit zusätzlichen Anflugstrecken und Stellvertreterstrecken für 

Abflüge abgebildet. Das ist in der nachfolgenden Abbildung am Beispiel ausgewählter Abflug-

strecken dargestellt. 
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Abbildung 4: Darstellung zusätzlicher Anflugstrecken (grün) und Stellvertreterstrecken für Abflüge 
(rot) im Datenerfassungssystem für den Flughafen Hannover-Langenhagen (Quelle: 
OTSD DES-Dokumentation 04/2021) 

 

3.2 Fluglärmberechnungen nach AzB  

Für das Jahr 2030 wurde im Rahmen der Überprüfung des festgesetzten Lärmschutzbereichs 

eine Prognose des zu erwartenden Luftverkehrs durch das Büro Intraplan [24] erstellt, die die 

Grundlage des Prognose-DES (Datenerfassungssystem) durch das Büro OTSD [3] und seine 

Überprüfung durch das Büro Wölfel bildet. Die Lärmberechnung erfolgt nach gesetzlichen Vor-

gaben (unter Berücksichtigung der Sigma-Regelung, der sechs verkehrsreichsten Monate 

etc.) und auf der Grundlage der Anleitung zur Berechnung von Lärmschutzbereichen vom 19. 

November 2008 (AzB; BAnz Nr. 195a vom 23. Dezember 2008, S. 2 ff.) und der Anleitung zur 

Datenerfassung über den Flugbetrieb vom 19. November 2008 (AzB; BAnz Nr. 195a vom 23. 

Dezember 2008, S. 2 ff.). Das Prognose-DES 2030 berücksichtigt die Corona-Krise und ihre 

Folgen für die Entwicklung des Luftverkehrs. Es hat darüber hinaus nicht nur eine Punktprog-

nose für 2030 erstellt, sondern auch für die Zwischenjahre Annahmen getroffen, so dass sich 

feststellen lässt, wie sich die tatsächliche und prognostizierte Entwicklung des Flugbetriebs 

zueinander verhalten. Für das Jahr 2022 ging sie von 40.000 Flugbewegungen im gesamten 

Linien- und Charterverkehr am Flughafen Hannover - Langenhagen aus. Nach den von der 

ADV veröffentlichten Verkehrszahlen für 2022 wurden am Flughafen aber nur 35.317 Flugbe-

wegungen in diesem Verkehrssegment durchgeführt [14]. Im Jahr 2023 stiegen die Verkehrs-

zahlen im Linien- und Charterverkehr [15] auf 39.011, während die Luftverkehrsprognose 

48.000 Flugbewegungen erwarten ließ. Auch der zivile Gesamtverkehr (inkl. Frachtverkehr 

und nicht gewerblichen Verkehr von 63.127 Bewegungen in 2023 (Steigerung + 2% gegenüber 

2022) liegt erheblich hinter den 76.873 Flugbewegungen im Jahr 2019 und den dem Prognose-

DES 2030 zugrundeliegenden 93.500 Bewegungen, davon 51.258 Bewegungen in den 6 ver-

kehrsreichsten Monaten. Insoweit hat das Prognose-DES 2030 die Entwicklung des Luftver-

kehrs nach Corona jedenfalls bislang überschätzt, so dass die für 2030 prognostizierten Flug-

bewegungszahlen nach dem aktuellen Erkenntnisstand keine Unterschätzung des zu erwar-

tenden Luftverkehrsaufkommens darstellen.  
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3.3 Fluglärmberechnungen nach BUF  

Im Jahr 2022 wurde für die 4. Runde der Umgebungslärmrichtlinie [11] eine Umgebungslärm-

kartierung gem. § 47b Nr. 5 BImSchG i.V.m. der 34. BImSchV für den Flughafen Hannover-

Langenhagen durchgeführt. Hierfür wurde von der OTSD ein eigenes Datenerfassungssystem 

(BUF-DES) [4] erstellt, welches auf den Flugbewegungszahlen und den tatsächlichen Flugver-

fahren des (ganzen) Jahres 2019 basiert. In diesem Jahr wurden 55.178 Flugbewegungen im 

Linien- und Charterverkehr durchgeführt [16]. Bei der Umgebungslärmkartierung erfolgte eine 

Berechnung auf der Grundlage der Berechnungsmethode für den Umgebungslärm von Flug-

plätzen vom 7. September 2021 (BUF; BAnz. vom 05. Oktober 2021 AT B4). Sie stellt ange-

sichts der zugrundliegenden hohen Flugbewegungszahlen eine plausible Wiedergabe der Ist-

Belastung dar. Die Konturen der spezifischen Lärmindizes der Umgebungslärm-Richtlinie wer-

den mit den Konturen der Lärmindizes nach dem FluLärmG verglichen.  

 

3.4 Ermittlung der Belastetenzahlen im Status Quo und in der Prognose 2030  

Die Zahl der durch Lärm Belasteten wird auf Grundlage der ĂBerechnungsmethode zur Ermitt-

lung der Belastetenzahlen durch Umgebungslªrm (BEB)ñ [7] ermittelt. Entsprechend erfolgt 

eine Schätzung der Anzahl belasteter Personen (Einwohner) in definierten 5-dB-Pegelklassen. 

Grundlage zur Ermittlung der Belastetenzahlen durch Umgebungslärm ist die Anzahl der Be-

wohner eines Wohngebäudes. Hierzu werden Wohngebäuden aktuelle amtliche Einwohner-

daten zugewiesen. Objektspezifische Einwohnerdaten wurden mit Ausnahme für das Stadtge-

biet Hannover von den Kommunen bereitgestellt. Für das Stadtgebiet Hannover wurden Ein-

wohnerzahlen für größere Einheiten (Baublöcke) von der Stadt Hannover bereitgestellt. Die 

Zuweisung von Einwohnerzahlen auf einzelne Gebäude im Stadtgebiet Hannover erfolgte in 

Anlehnung an die in der BEB (Kapitel 3.1, Fall 1 B) beschriebenen Methode.  

 

3.5 Ermittlung der g eschätzte n Zahl stark schlafgestörter Personen  

Für die weitere Betrachtung der gesundheitlichen Auswirkungen des nächtlichen Fluglärms im 

Teilgutachten 2 (Lärmmedizinisches Gutachten) wird die Zahl nach der Berechnung der Um-

gebungslärmrichtlinie stark schlafgestörter Personen (HSD, high sleep disturbance) angege-

ben. 

Die Ermittlung der geschätzten Zahl stark schlafgestörter Personen erfolgt entsprechend An-

hang III der Umgebungslärmrichtlinie auf der Basis der dort enthaltenen Expositions-Wirkungs-

Beziehungen für die Quellenart Fluglärm. Die zugrundeliegende Beziehung zwischen Pegel-

wert und (empfundener) starker Schlafstörung basiert auf epidemiologischen Studien, die die 

WHO im Rahmen der ĂLeitlinien f¿r Umgebungslªrm f¿r die Europªische Regionñ verºffent-

lichte [8].  
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Die Eigenschaft Ăhoch schlafgestºrtñ beruht auf der Ermittlung von Belªstigungsgraden basie-

rend auf Angaben von Lärmbetroffenen in bevölkerungsbezogenen Befragungen in der Um-

gebung von Flughäfen. Die Ergebnisse beruhen auf der Übertragung dieser Selbsteinschät-

zung auf die betrachtete Fläche. Auf diese Weise werden Gebiete erkennbar, in denen zu 

erwartender nächtlicher Fluglärm im Status Quo und in der Prognose 2030 eine hohe Lärm-

betroffenheit nach Einschätzung der Anwohner erwarten lässt. 

Die epidemiologischen Studien gelten für ausreichend große repräsentative Bevölkerungspo-

pulationen. Für kleinere Populationen sind die Ergebnisse nicht in jedem Fall repräsentativ.  

Die geschätzte Anzahl stark schlafgestörter Personen wird gemeindespezifisch ermittelt und 

basiert auf den gemeindespezifisch ermittelten Belastetenzahlen.  

 

3.6 Ermittlung und Darstellung von Lärmbrennpunkten  

Es ist möglich anhand der ermittelten HSD-Zahlen Lärmbrennpunkte (hohe nächtliche Lärm-

betroffenheit) zu visualisieren. Hierzu wird der gebäudespezifisch ermittelte Anteil hoch schlaf-

gestörter Personen innerhalb einer definierten Fläche (hier 1000 x 1000 m) aufsummiert und 

dem Flächenmittelpunkt (Rasterpunkt) zugeordnet. Dieser flächenspezifische Belastungsin-

dex wird entlang eines Rasters mit Punktabstand von 50 m gebildet und klassifiziert darge-

stellt.  

 

3.7 Ermittlung von Aufwachreaktionen  

In den Jahren 1999 bis 2004 wurden vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 

Schlafstudien durchgeführt. Darauf aufbauend wurden Dosis-Wirkungsbeziehungen in [18] 

vorgeschlagen. Mit dem in [18] beschriebenen Regressionsmodell kann die Wahrscheinlich-

keit einer durch ein Fluglärmereignis zusätzlich induzierten Aufwachreaktion (AWR) an einem 

Immissionsort auf Grundlage des berechneten maximalen Schalldruckpegels (LpAS,max) be-

stimmt werden. Unter Anwendung qualitätsgesicherter Software kann so die statistisch wahr-

scheinliche Anzahl an fluglärmbedingten zusätzlichen Aufwachreaktionen an jedem Immissi-

onsort (z.B. für jedes Wohngebäude oder im 50-Meter-Raster) innerhalb des Betrachtungsge-

biets für einen zugrunde gelegten Flugbetrieb (Datenerfassungssystem) im gewählten Be-

trachtungszeitraum (z. B. 180 Tage gemäß AzB/FluLärmG) berechnet werden. 

Aus den Ergebnisrastern lassen sich dann durch Interpolation Isolinien gleicher Anzahl zu-

sätzlicher fluglärmbedingter Aufwachreaktionen ermitteln. 

Für die Beurteilung der Auswirkungen des nächtlichen Flugbetriebs am Flughafen Hannover-

Langenhagen wird die Fläche bestimmt, innerhalb der die mittlere Anzahl zusätzlicher AWR 

pro Nacht mindestens 1 beträgt. Die Flächen außerhalb der Isolinie AWR=1 weisen folglich 

durchschnittlich weniger als eine zusätzliche fluglärminduzierte Aufwachreaktion auf.  

Das Kriterium Ădurchschnittlich eine zusªtzliche fluglärminduzierte Aufwachreaktion pro Nachtñ 

ist vor dem Hintergrund zu betrachten, dass im Mittel ca. 24 spontane Aufwachreaktionen pro 

Nacht bzw. ca. 8760 spontane Aufwachreaktionen pro Jahr nach [18] zu erwarten sind. In der 
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Lärmwirkungsforschung wird Ăeine zusªtzliche fluglªrmbedingte Aufwachreaktionñ als Grund-

lage für NAT-Kriterien verwendet (z. B. 6 x 72 dB(A) außen; § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 FluLärmG). 

Es wird in der Lärmwirkungsforschung als mögliches weiteres Kriterium für die Beurteilung von 

Fluglärm diskutiert werden.  
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4 Berechnungsergebnisse 

Nachfolgend und in den Anlagen sind die für die lärmmedizinische und rechtliche Bewertung 

des nächtlichen Fluglärms nachgefragten Lärmkarten und Analysen dargestellt. 

Während die Ermittlung der Fluglärmbelastung bis 2030 nach AzB erfolgt, werden die Belas-

tetenzahlen und Anzahl stark schlafgestörter Personen sowie die berechneten Lärmbrenn-

punkte für den Prognosezeitraum bis 2030 anhand der Fluglärmbelastung im Status Quo 

(2019) ermittelt. Es ist zu erwarten, dass keine neuen oder größeren Brennpunkte entstehen, 

weil bis 2030 kein höheres Nachtflugaufkommen als im Jahr 2019 erwartet wird. Eine Auswer-

tung des Flugbuchs des Jahres 2019 [19] weist 10.814 Nachtflugbewegungen in den 6 ver-

kehrsreichsten Monaten (Mai bis Oktober) aus, welche in Ihrer Wirkung mit den im Datener-

fassungssystem für den prognostizierten Flugbetrieb 2030 (AzB_DES 2030) [3] ausgewiese-

nen 10.675 nächtliche Flugbewegungen für die 6 verkehrsreichsten Monate vergleichbar sind. 

Ein direkter Vergleich der Belastetenzahlen für die Szenarien ĂStatus Quoñ und ĂPrognose 

2030ñ auf Basis von unterschiedlichen Berechnungsverfahren (BUF und AzB) ist nicht sach-

gerecht, weil die jeweiligen Fluglärmbelastungen nach verschiedenen Berechnungsmethoden 

mit unterschiedlichen Emissionsdaten/Flugzeuggruppen bestimmt wurden. Auswirkungen auf 

die Fluglärmsituation im Umfeld eines Flughafens, welche sich allein durch die Zuordnung von 

verkehrenden Flugzeugtypen in die Luftfahrzeugklassen des jeweiligen Regelwerkes ergeben, 

wurde in [17] untersucht.  Auch führt die Betrachtung des Zeitraums der 6 verkehrsreichsten 

Monate nach AzB anstatt aller 12 Monate eines Jahres nach BUF zu einem um ca. 1 dB hö-

heren Wert, weil in den 6 verkehrsreichsten Monaten ein 30 % höherer nächtlicher Flugbetrieb 

als im Jahresmittel prognostiziert wird. Hinzu kommt, dass das Berechnungsverfahren AzB 

zum berechneten Wert einen Aufschlag von gemittelt 3,0 +/- 1,8 dB berücksichtigt, welcher 

aus Schwankungen der Betriebsrichtungsverteilung der letzten zehn Jahre bestimmt wird (so-

genannte Sigma-Regelung). Nachfolgende Grafik soll die verschiedenen Einflüsse der im Re-

chenverfahren AzB implementierten ĂZuschlªgeñ f¿r die Festsetzung eines Lärmschutzbe-

reichs nach FluLärmG anhand der 60-dB(A)-Kontur aufzeigen, womit auch die Nicht-Ver-

gleichbarkeit von Belastetenzahlen und Lärmwirkungen bei Anwendung unterschiedlicher Be-

rechnungsverfahren belegt wird. 
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Abbildung 5: Vergleich verschieden berechneter 60 dB(A)-LeqNacht-Konturen 

 

 

 

4.1 Fluglärm belastung  bei  Prognoseflugbetrieb nach AzB  

4.1.1 Nachtschutzzone nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1b FluLärmG 

Abbildung 6 und Anlage 2.1 weisen die Nacht-Schutzzone auf der Grundlage des DES 2030 

nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1b FluLärmG (Schwelle der fachplanerischen Zumutbarkeit) für 

neue Flughäfen (Grundlage AzB-DES 2030) aus, welche aus der Umhüllenden der Konturen 

LAeq Nacht 50 dB(A) und LAmax 6 x 68 dB(A) gebildet wird. 
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Abbildung 6: Nachtschutzzone nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1b FluLärmG 

 

4.1.2 Nachtschutzzone nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 FluLärmG 

In Abbildung 7 und Anlage 2.2 ist die Nacht-Schutzzone nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 FluLärmG 

(Schwelle der Zumutbarkeit) für Bestandsflughäfen sowohl auf Grundlage des AzB-DES 2030, 

als auch auf Grundlage des AzB-DES 2020 dargestellt, welche aus der Umhüllenden der Kon-

turen LAeq Nacht 55 dB(A) und LAmax 6 x 72 dB(A) gebildet wird.  

Die durch Verordnung [16]  am 14.09.2010 festgesetzte Nachtschutzzone auf Grundlage des 

im Jahr 2009 erstellten AzB-DES 2020 ist maßgeblich. Im Jahr 2021 wurde die turnusgemäße 

Überprüfung des Lärmschutzbereiches gem. § 4 Abs. 6 FluLärmG abgeschlossen. Grundlage 

war eine Luftverkehrsprognose für das Jahr 2030. Die rechnerische Überprüfung lieferte an 

den Grenzen der Tagschutzzone 1 und der Nachtschutzzone des bestehenden Lärmschutz-

bereiches keine Pegeländerungen, welche die maßgebliche Schwelle von 2,0 dB (s. § 4 Abs. 

5 Gesetz zum Schutz gegen Fluglärm und AzB 2008) erreichten. Die Überprüfung des Lärm-

schutzbereiches für den Verkehrsflughafen Hannover-Langenhagen hat ergeben, dass dieser 

nicht neu festzusetzen ist. 
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Abbildung 7: Nachtschutzzonen nach § 2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 FluLärmG auf Grundlage des  
AzB-DES 2030 und des AzB-DES 2020 

 

 

4.1.3 Schwellen zur Geringfügigkeit und zur Gesundheitsgefahr 

Für die Beurteilung der Schwellen zur Geringfügigkeit und zur Gesundheitsgefahr werden auf 

Grundlage des AzB-DES 2030 die Konturen LAeq Nacht 40 dB(A), LAeq Nacht 45 dB(A) und LAeq Nacht 

60 dB(A) zusammen mit einem Lärmraster ab LAeq Nacht 40 dB(A) und Flugrouten in Abbildung 

8 und Anlage 2.3 dargestellt. In Anlage 2.3.1 sind zudem die Schwelle zur Gesundheitsgefahr 

(LAeq Nacht 60 dB(A)) zusammen mit der vom Ministerium angenommenen Schwelle3 der grund-

rechtsrelevanten Gesundheitsgefährdung bei 6 x > 60 dB(A) gesondert ausgewiesen. 

 

 

3 siehe die Begründung (des Bescheids vom 26. Oktober 2009) vom 30. September 2009 
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Abbildung 8: Schwellen zur Geringfügigkeit und zur Gesundheitsgefahr 

 

4.1.4 Geprüfte Geringfügigkeitsschwellen 

Abbildung 9 und Anlage 2.4 zeigen weitere zu betrachtende Konturen (Grundlage AzB-DES 

2030) für folgende Maximalpegelhäufigkeiten: LAmax 6 x 58 dB(A); 6 x 62 dB(A); 3 x 68 dB(A), 

3 x 72 dB(A), 1 x 70 dB(A), 23 x 55 dB(A). 
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Abbildung 9: Konturen verschiedener Maximalpegelhäufigkeiten  

 

Die Auswahl der hier geprüften Geringfügigkeitsschwellen beruhen auf den lärmmedizinischen 

Empfehlungen des Teilgutachten 2 [20]. 

 

 

4.1.5 Gebiete mit durchschnittlich mindestens einer zusätzlichen Aufwachreaktion 

In Abbildung 10 und in Anlage 2.4.6 ist die Isolinie . =1dargestellt, welche die Fläche mit 

durchschnittlich mindestens einer Aufwachreaktion durch den Nachtflug am Flughafen Han-

nover-Langenhagen bei Flugbetrieb gemäß AzB-DES 2030 abgrenzt.  
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Abbildung 10:  Gebiete mit mindestens einer zusätzlichen Aufwachreaktion am Flughafen  
 Hannover-Langenhagen (AzB-DES 2030) 

 

Zum Vergleich sind ergänzend die Isolinien der Werte des FluLärmG für die Bestimmung des 

durch Verordnung festgesetzten Nachschutzgebiets für bestehende zivile Flugplätze (LAmax 6 

x 72 dB(A) außen; LAeq=55 dB(A)) ausgewiesen (Grundlage AzB-DES 2020). 

In der Anlage 2.4.4 ist die Isolinie . =1 zusammen mit den Werten des FluLärmG für die 

Bestimmung des durch Verordnung festgesetzten Nachschutzgebiets für bestehende sowie 

für neue oder wesentlich geänderte zivile Flugplätze (LAmax 6 x 68/72 dB(A) außen; LAeq=50/55 

dB(A)) auf Grundlage des AzB-DES 2030 dargestellt. 

Anlage 2.4.5 zeigt den Vergleich der Isolinie . =1 zusammen mit den verschiedenen Isoli-

nien für die Werte des FluLärmG basierend auf einem AzB-DES 2019, welches aus dem BUF-

DES 2019 abgeleitet wurde. 

Anlage 2.4.7 stellt zur weiteren Betrachtung im lärmmedizinischen Gutachten die Konturen für 

die Kriterien LAeq Nacht 45 dB(A); LAmax 23 x 55 dB(A) auf Grundlage AzB-DES 2030 dar, während 

Anlage 2.4.8 zusätzlich die Lage der Kontur für . =1 und die aktuelle Nachtschutzzone4 

(hier 6 x 72 dB(A)) auf Grundlage AzB-DES 2020 enthält.  

 

4 Berechnungsgrundlage für die Festsetzung des Nachtschutzgebiets ist das Datenerfassungssystem AzB-DES 2020  


























































